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Norm

WEG 2002 §9 Abs2 Z4

WEG 2002 §10 Abs2

1. WEG 2002 § 9 heute

2. WEG 2002 § 9 gültig ab 01.10.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

3. WEG 2002 § 9 gültig von 01.07.2002 bis 30.09.2006

1. WEG 2002 § 10 heute

2. WEG 2002 § 10 gültig ab 01.05.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 30/2012

3. WEG 2002 § 10 gültig von 01.10.2006 bis 30.04.2012 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 124/2006

4. WEG 2002 § 10 gültig von 01.07.2002 bis 30.09.2006

Rechtssatz

Die gerichtliche Nutzwertfestsetzung aufgrund baulicher Vorgänge nach Vollendung der (ursprünglichen) Bauführung

iSd § 9 Abs 2 Z 4 WEG 2002 kann nur innerhalb eines Jahres ab Vollendung dieser (späteren) Bauführung beantragt

werden (§ 10 Abs 2 WEG 2002). Abzustellen ist dabei auf die Beendigung des eigentlichen baulichen Vorgangs, das

allfällige baurechtliche Erfordernis einer Baubewilligung oder Bauanzeige hat auf den Lauf dieser Frist keinen

Einfluss.Die gerichtliche Nutzwertfestsetzung aufgrund baulicher Vorgänge nach Vollendung der (ursprünglichen)

Bauführung iSd Paragraph 9, Absatz 2, Zi>er 4, WEG 2002 kann nur innerhalb eines Jahres ab Vollendung dieser

(späteren) Bauführung beantragt werden (Paragraph 10, Absatz 2, WEG 2002). Abzustellen ist dabei auf die

Beendigung des eigentlichen baulichen Vorgangs, das allfällige baurechtliche Erfordernis einer Baubewilligung oder

Bauanzeige hat auf den Lauf dieser Frist keinen Einfluss.
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